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I. Allgemeines 

Nachfolgende Ausführungen befassen sich mit den Ausnahmen von der Erhöhung der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit für bestimmte Gruppen von Beamt:innen nach den Rege-
lungen des § 5 Abs. 1a BremAZVO. Hierbei handelt es sich um  

- Beamt:innen mit einer Schwerbehinderung nach § 2 Abs. 2 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch (SGB IX), 

- Beamt:innen mit Erziehungsaufgaben, welche Kindergeld für mindestens ein Kind un-
ter zwölf Jahren erhalten, 

- Beamt:innen, welche pflegebedürftige nahe Angehörige pflegen oder betreuen sowie 

- Beamt:innen, welche im Schicht- oder Wechselschichtdienst tätig sind. 

Für die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung für Beamt:innen mit Erziehungs- und Pfle-
geaufgaben ist ein entsprechender Antrag (siehe Anlage 1) erforderlich. Schwerbehinderte 
Beamt:innen müssen keinen Antrag stellen, haben jedoch, sofern sie von der Regelung Ge-
brauch machen wollen und sofern noch nicht erfolgt, einen Nachweis über die Schwerbehin-
derteneigenschaft bei der zuständigen Personalstelle einzureichen.  

Gut zu wissen: 

Die Beamt:innen sind verpflichtet, Änderungen, welche ggf. zum Wegfall der Ausnahmerege-
lung führen, unverzüglich mitzuteilen (vgl. § 5 Abs. 1a Satz 6 BremAZVO). Für von vornherein 
befristete Ausnahmen (bspw. befristete Schwerbehinderteneigenschaft oder Vollendung des 
zwölften Lebensjahrs des Kindes) ist dennoch die Anlage einer Wiedervorlage durch die Per-
sonalstelle zwingend erforderlich, damit Überzahlungen für die Zeit ab dem Wegfall der Aus-
nahmeregelung vermieden werden.  



 

 

In Bezug auf die Regelungen in § 134 BremBG geben die nachfolgenden Ausführungen ins-
besondere Hinweise auf die Umsetzung der Übergangsregelung für  

- Beamt:innen mit einer Teilzeitbeschäftigung in Form eines Sabbaticals nach § 61 Abs. 
1 in Verbindung mit § 11 BremAZVO sowie für 

- Beamt:innen mit einer bereits bewilligten Altersteilzeit nach § 63 BremBG. 

II. Ausnahmeregelung nach § 5 Abs. 1a BremAZVO 

a. Ausnahme für schwerbehinderte Beamt:innen 

Schwerbehinderte Beamt:innen nach § 2 Abs. 2 SGB IX sind nach den Regelungen des § 5 
Abs. 1a Satz 1 BremAZVO von der Arbeitszeiterhöhung bei Nachweis der Schwerbehinder-
teneigenschaft ausgenommen.  

Gut zu wissen: 

Beamt:innen, welche nach § 2 Abs. 3 SGB IX schwerbehinderten Menschen gleichgestellt 
sind, sind von der Ausnahmeregelung nicht umfasst. Für diesen Personenkreis gilt eine re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 41 Stunden.  

Bei Beamt:innen, welche ihre Schwerbehinderteneigenschaft bei Inkrafttreten der Ausnah-
meregelung gegenüber der zuständigen Personalstelle bereits mitgeteilt haben, ist keine er-
neute Anzeige erforderlich. Der Nachweis hierüber befindet sich in diesen Fällen bereits in 
der Personalakte und wurde zudem in der Regel in PuMaOnline dokumentiert. Vorliegende 
Befristungen der Schwerbehinderteneigenschaft sind von der Personalstelle im Rahmen ei-
ner Wiedervorlage zu prüfen. Sofern kein neuer Nachweis über das Vorliegen einer Schwer-
behinderung nach § 2 Abs. 2 SGB IX eingereicht wird, gilt ab dem Monat nach Ablauf des 
Befristungsdatums eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 41 Stunden.  

Die besonderen Regelungen des § 199 Abs. 1 des IX. Buchs des Sozialgesetzbuchs für den 
Fall der Verringerung des Grades der Schwerbehinderung auf weniger als 50 sind zu beach-
ten. Das heißt, bei entsprechender Verringerung des Grades der Behinderung gelten die Vo-
raussetzungen erst am Ende des dritten Kalendermonats nach Eintritt der Unanfechtbarkeit 
des die Verringerung feststellenden Bescheides als weggefallen. Die Verkürzung der Ar-
beitszeit auf 40 Wochenstunden ist also bis zu diesem Zeitpunkt fortzuführen.  

Beamt:innen, bei welchen die Schwerbehinderteneigenschaft nach § 2 Abs. 2 SGB IX nach 
Inkrafttreten der geänderten regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eintritt, haben den ent-
sprechenden Nachweis (Feststellungsbescheid, Schwerbehindertenausweis) bei der zustän-
digen Personalstelle einzureichen; die Verminderung der Arbeitszeit gilt mit Beginn des Mo-
nats der Kenntnisnahme durch die Dienststelle. 

Eine Verpflichtung zur Mitteilung über eine Schwerbehinderung besteht nach wie vor nicht. 
Die Anzeige ist lediglich erforderlich, sofern die betroffenen Beamt:innen die daraus erwach-
senden Rechte in Anspruch nehmen möchten. 

Kurzgefasst:  

- Schwerbehinderte Beamt:innen (§ 2 Abs. 2 SGB IX) sind von der Arbeitszeiterhöhung 
ausgenommen; Gleichgestellte nicht.  

- Ein Nachweis über die Schwerbehinderung ist erforderlich, es besteht aber keine Mit-
teilungspflicht (nur erforderlich zur Inanspruchnahme der Rechte). 

- Bereits gemeldete Schwerbehinderungen müssen nicht erneut angezeigt werden 
(Nachweis liegt bereits in der Personalakte / PuMaOnline vor). 

- Die Arbeitszeitverminderung wirkt ab Beginn des Monats, in dem der entsprechende 
Nachweis bei der Dienststelle eingereicht wurde. 



 

 

- Befristete Nachweise müssen erneuert werden, andernfalls erfolgt mit Beginn des 
nächsten Monats die Rückkehr zu 41 Std./Woche. 

b. Ausnahme für Beamt:innen mit Erziehungsaufgaben 

Zu diesem Personenkreis gehören Beamt:innen, welche mindestens ein Kind unter zwölf 
Jahren betreuen und für dieses nachweislich selbst Kindergeld beziehen. Es ist davon aus-
zugehen, dass Beamt:innen, welche für Kinder unter zwölf Jahren Kindergeld erhalten, die-
ses tatsächlich (zumindest auch) betreuen. Die Anwendung der Ausnahmeregelung erfolgt 
dabei auf Antrag unter Beifügung eines entsprechenden Nachweises (i.d.R. Kindergeldbe-
scheid und sofern noch nicht vorliegend, die Geburtsurkunde des Kindes). 

Kindergeld wird immer nur einer Person gezahlt. Lebt das Kind im gemeinsamen Haushalt 
der Eltern, können diese bestimmen, an welchen Elternteil das Kindergeld gezahlt werden 
soll. 

Gut zu wissen: 

Die kindergeldberechtigte Person kann grundsätzlich bei der Familienkasse der Bunde-
sagentur für Arbeit geändert werden. Eine Änderung ist dabei in der Regel nur für die Zu-
kunft möglich. Weitere Informationen zum Berechtigtenwechsel sind bei der jeweils zuständi-
gen Familienkasse durch die Beamt:innen in Erfahrung zu bringen. 

Bei geschiedenen, getrenntlebenden oder nicht verheirateten Eltern, die keine gemeinsame 
Wohnung haben, wird das Kindergeld an denjenigen Elternteil gezahlt, bei dem das Kind 
wohnt (vgl. § 64 Einkommenssteuergesetz). 

Sofern beide Elternteile eines Kindes Beamt:innen im bremischen öffentlichen Dienst sind, 
kann somit lediglich ein Elternteil von der Ausnahmeregelung Gebrauch machen. Die Bean-
tragung der Ausnahmeregelung ist dabei nicht an die Zahlung des kinderbezogenen Famili-
enzuschlags gebunden (FZ II). 

Gut zu wissen:  

Sofern beide Elternteile Beam:tinnen im bremischen öffentlichen Dienst sind und für mehr als 
ein Kind Kindergeld beziehen, besteht bei einer entsprechenden Aufteilung des Kindergeld-
bezugs für beide Beamt:innen die Möglichkeit, von der Ausnahmeregelung Gebrauch zu ma-
chen. 

Anspruch auf Anwendung der Ausnahmeregelung besteht bis zur Vollendung des 12. Le-
bensjahres des Kindes. Bei Antragstellung ist daher bereits eine entsprechende Wiedervor-
lage für die Änderung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 41 Wochenstunden 
bei Wegfall der Voraussetzungen anzulegen.  

Kurzgefasst: 

- Beamt:innen mit mindestens einem Kind unter zwölf Jahren, welche für dieses Kind 
selbst Kindergeld beziehen, können die Ausnahmeregelung beantragen. 

- Als Nachweise dient der Kindergeldbescheid.  

- Kindergeld erhält für jedes Kind nur eine Person, das heißt nur diese kann die Rege-
lung nutzen (auch wenn beide Elternteile Beamt:innen bei der FHB sind). Für meh-
rere Kinder können jedoch unterschiedliche Kindergeldberechtigte festgelegt werden. 

- Eine Wiedervorlage bei Vollendung des zwölften Lebensjahres ist durch die Personal-
stelle zwingend erforderlich, damit Überzahlungen für die Zeit ab dem Wegfall der 
Ausnahmeregelungen vermieden werden. 



 

 

c. Ausnahme für Beamt:innen mit Pflegeaufgaben 

Ebenso unter die Ausnahmeregelung fallen Beamt:innen, welche pflegebedürftige nahe An-
gehörige betreuen oder pflegen. Die Begriffsbestimmung für nahe Angehörige richtet sich 
nach § 7 Abs. 3, für Pflegebedürftigkeit nach § 7 Abs. 4 PflegeZG.  

Die Anwendung der Ausnahmeregelung erfolgt für diesen Personenkreis ebenfalls auf An-
trag unter Beifügung entsprechender Nachweise. Nachfolgend genannte Nachweise können 
in diesen Fällen herangezogen werden:  

- Bescheinigung nach § 18 des Elften Buches Sozialgesetzbuch der Pflegekasse oder 
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung  

- Bescheinigung einer privaten Pflegeversicherung  

- Feststellung nach ärztlichem Gutachten 

Die Anwendung der Ausnahmeregelung können zudem Beamt:innen beantragen, welche 
nahe Angehörige begleiten, die an einer Erkrankung nach § 3 Abs. 6 Satz 1 PflegeZG leiden. 
Hierunter fallen fortschreitend verlaufende Erkrankungen, welche eine begrenzte Lebenser-
wartung von Wochen oder wenigen Monaten erwarten lassen und bereits ein weit fortge-
schrittenes Stadium erreicht haben, bei denen eine Heilung ausgeschlossen und eine pallia-
tivmedizinische Behandlung notwendig ist. Der Nachweis erfolgt in diesen Fällen durch ein 
ärztliches Zeugnis. 

In Bezug auf die Dokumentation in der Personalakte gelten die Vorgaben der Verwaltungs-
vorschrift über die Verarbeitung von Personalaktendaten und die Führung von Personalakten 
(PAVwV). Die Einzelheiten zur Aufbewahrung regelt Ziffer 4 PAVwV. 

Kurzgefasst:  
- Die Ausnahmeregelung gilt für Beamt:innen, die pflegebedürftige nahe Angehörige 

betreuen oder pflegen oder schwer erkrankte nahe Angehörige begleiten. 

- „Nahe Angehörige“ sind definiert nach § 7 Abs. 3 PflegeZG. 

- Ein Antrag sowie ein entsprechender Nachweis der Pflegebedürftigkeit durch eine 
Pflegebescheinigung oder ein ärztliches Attest sind erforderlich. 

- Die schwere Erkrankung nach § 3 Abs. 6 PflegeZG ist durch ein ärztliches Zeugnis 
nachzuweisen. 

d. Ausnahme für Beamt:innen im Schichtdienst 

Zu diesem Personenkreis gehören Beamt:innen, welche in Schicht- oder in Wechselschicht-
diensten tätig sind und nach § 12 Abs. 1, 2, 4 oder 6 der Bremischen Erschwerniszula-
genverordnung anspruchsberechtigt sind. 

Aufgrund der spezifischen Besonderheiten der Schichtdienste erfolgt die Umsetzung der 
Ausnahmeregelung in den jeweiligen Dienststellen. 

III. Übergangsregelungen nach § 134 Abs. 4 und 5 BremBG 

a. Übergangsregelung für Sabbaticals 

Die Erhöhung der regelmäßigen Arbeitszeit auf 41 Stunden findet auch in Fällen eines bewil-
ligten oder bereits laufenden Sabbaticals Anwendung. § 134 Abs. 4 BremBG regelt jedoch, 
dass die Änderung und Neuberechnung aller bewilligten oder bereits laufender Sabbatzeit-
räume von Amts wegen nicht erfolgt, da damit ein unverhältnismäßiger Verwaltungsaufwand 
verbunden wäre und eine Neuberechnung zudem gegen den Grundsatz des Vertrauens-
schutzes verstoßen würde.  



 

 

Betroffene Beamt:innen haben jedoch die Möglichkeit, die im Rahmen des Sabbaticals ver-
einbarte Arbeitszeit zum Ausgleich finanzieller Nachteile anzupassen. Die Anpassung ist 
auch während der Freistellung möglich. 

Da eine Änderung nur auf Antrag der Beamt:innen erfolgt, ist durch die zuständige Personal-
stelle vorerst nichts zu veranlassen.  

Gut zu wissen:  

Wird kein Antrag gestellt, bleibt es auch nach Einführung der 41-Stunden-Woche bei dem 
bisher im Rahmen des Sabbaticals vereinbarten Teilzeitzähler. 

Sofern ein Antrag gestellt wird, ist die beantragte Änderung der Arbeitszeit zu prüfen. Die Er-
höhung der Arbeitszeit ist dabei auf die Stundenzahl begrenzt, welche dem Ausgleich der 
sich durch die Erhöhung des Teilzeitnenners auf 41 Stunden ergebenden Differenz dient. 

Beispiel 

Bewilligt ist ein Sabbatical für den Zeitraum von zwei Jahren mit ¾ (0,75 VZÄ) der Dienstbe-
züge. Die Arbeitsphase beträgt 1,5 Jahre, die Freistellungsphase 0,5 Jahre. 

Fallbeispiel I: vorangehende Vollzeitbeschäftigung 
Unter Berücksichtigung der bisherigen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stun-
den (Vollzeit) beträgt der Teilzeitzähler während des Sabbaticals 30 Stunden (40 Stunden x 
0,75). 

Zur Ermittlung der Stundenzahl, welche dem Ausgleich des finanziellen Nachteils dient, der 
sich durch die Erhöhung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 41 Stunden ergibt, 
ist nachfolgende Berechnungsformel anzuwenden.  
 

Neue Arbeitszeit während des Sabbaticals =  
(bisherige Arbeitszeit während des Sabbaticals / 40 Std.) x 41 Std. 

 
Anhand des obigen Fallbeispiels ergibt sich nachfolgende Möglichkeit zur Erhöhung der Ar-
beitszeit während eines Sabbaticals auf Grundlage der Regelung des § 134 Abs. 4 BremBG: 

Neue Arbeitszeit während des Sabbaticals = (30 Std. / 40 Std.) x 41 Std. = 30,75 Stunden 

Die Differenz zwischen der bisherigen Arbeitszeit während des Sabbaticals (30 Stunden) und 
der neuen Arbeitszeit während des Sabbaticals (30,75 Stunden) beträgt 0,75 Stunden. 

Folglich ist eine Erhöhung der Teilzeitbeschäftigung des bereits beantragten oder laufenden 
Sabbaticals um 0,75 Stunden möglich.  

Fallbeispiel II: vorangehende Teilzeitbeschäftigung 
Bei teilzeitbeschäftigten Beamt:innen ist die individuelle Teilzeit zu berücksichtigen (individu-
eller Teilzeitzähler x 0,75). Bei einer bisherigen Teilzeitbeschäftigung mit 35 Wochenstunden 
beträgt der Teilzeitzähler während des Sabbaticals 26,25 Stunden (35 Stunden x 0,75).  

Anhand der obigen Berechnungsformel ergibt sich nachfolgende Möglichkeit zur Erhöhung 
der Arbeitszeit während eines Sabbaticals auf Grundlage der Regelung des § 134 Abs. 4 
BremBG: 

Neue Arbeitszeit während des Sabbaticals = (26,25 Std. / 40 Std.) x 41 Std. ≈ 26,91 Stunden 

Die Differenz zwischen der bisherigen Arbeitszeit während des Sabbaticals (26,25 Stunden) 
und der neuen Arbeitszeit während des Sabbaticals (26,91 Stunden) beträgt 0,66 Stunden. 

Folglich ist eine Erhöhung der Teilzeitbeschäftigung des bereits beantragten oder laufenden 
Sabbaticals um 0,66 Stunden möglich.  



 

 

b. Übergangsregelung für Altersteilzeiten 

Da in Fällen einer bereits bewilligten Altersteilzeit die Erhöhung der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit keine Anwendung findet, verbleibt es bei der im Antrag vereinbarten Arbeits-
zeit. Eine Erfassung in PuMaOnline, im MiP sowie in KIDICAP entfällt daher. 

Bei Beamt:innen, deren Altersteilzeitantrag bereits vor Inkrafttreten der 41-Stunden-Woche 
am 1. Juli 2026 ohne Vorbehalt in Bezug auf die 41-Stunden-Woche bewilligt wurde und die 
Altersteilzeit erst zu einem Zeitpunkt nach dem 1. Juli 2026 beginnt, gilt erst ab Beginn der 
Altersteilzeit die regelmäßige Arbeitszeit von 40 Stunden. Zu beiden Zeitpunkten ist die Ar-
beitszeit händisch zu erfassen.  

Wurde die Altersteilzeit mit Vorbehalt in Bezug auf die 41-Stunden-Woche bewilligt, so ist mit 
Beginn der Altersteilzeit keine Anpassung des Teilzeitnenners erforderlich. 

IV. Technische Umsetzung der Übergangs- und Ausnahmeregelungen 

a. Umsetzung in PuMaOnline 

Ausnahme für schwerbehinderte Beamt:innen: 

Bei Beamt:innen, welche in Vollzeit tätig sind und ihre Schwerbehinderteneigenschaft nach 
§ 2 Abs. 2 SGB IX bereits vor Inkrafttreten der Ausnahmeregelung bei der zuständigen Per-
sonalstelle bekanntgegeben und nachgewiesen haben, bleibt die bisher systemisch hinter-
legte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit unverändert bei 40 Stunden.  

Gut zu wissen:  

Bei allen übrigen Beamt:innen in Vollzeit wird die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ma-
schinell auf 41 Stunden hochgesetzt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Vollzeit in den Ver-
tragsdaten unbefristet hinterlegt ist. Bei teilzeitbeschäftigten Beamt:innen kann keine maschi-
nelle Einspielung der neuen regelmäßigen Arbeitszeit erfolgen, sodass hier unabhängig von 
einer vorliegenden Schwerbehinderteneigenschaft eine manuelle Erfassung notwendig ist.  

Bei Beamt:innen, welche nach dem Inkrafttreten der geänderten regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit eine Schwerbehinderteneigenschaft nachweisen, ist die regelmäßige Soll-
Arbeitszeit (TZ-Nenner) manuell mit 40 Stunden zu erfassen. Teilzeitzähler (individuelle Be-
antragung einer Teilzeit) sind in diesem Zusammenhang nicht anzupassen.  

 

 

 

Sofern die Schwerbehinderteneigenschaft einer Befristung unterliegt, ist die Wiedervorlage 
(Verlängerung des SB-Ausweises) in PuMaOnline zu setzen. In bereits bestehenden Fällen 
müsste eine Befristung der Schwerbehinderteneigenschaft schon erfasst sein. Bei Wegfall 
des Ausnahmetatbestandes aufgrund einer Befristung ist eine entsprechende Zahlungsan-
weisung (Änderung der Beschäftigung) mit zeitlichem Vorlauf an die zuständige Bezügesa-
chbearbeiterin oder den zuständigen Bezügesachbearbeiter bei Performa Nord zu senden.  

 



 

 

 

 

Sofern die Personalsachbearbeitung durch den integrierten Personalservice bei Performa 
Nord erfolgt, ist keine Zahlungsanweisung erforderlich. 

Ausnahme für Beamt:innen mit Erziehungs- und Pflegeaufgaben: 

Nach Eingang eines Antrags nebst den geforderten Nachweisen ist die regelmäßige Soll-Ar-
beitszeit (TZ-Nenner) in PuMaOnline manuell mit 40 Stunden zu erfassen. Teilzeitzähler (in-
dividuelle Beantragung einer Teilzeit) sind in diesem Zusammenhang nicht anzupassen.  

Bei Inanspruchnahme der Ausnahme aufgrund der Betreuung eines Kindes unter zwölf Jah-
ren sollte rechtzeitig vor dem zwölften Geburtstag des Kindes eine Wiedervorlage (Arbeits-
zeit soll überprüft werden) gesetzt werden und eine entsprechende Zahlungsanweisung (Än-
derung der Beschäftigung) an die zuständige Bezügesachbearbeiterin oder den zuständigen 
Bezügesachbearbeiter bei Performa Nord gesendet werden.  

 

 

 

Bei Inanspruchnahme der Ausnahme aufgrund von Pflegeaufgaben ist die Erfassung einer 
Wiedervorlage nur möglich, sofern eine befristete Antragsstellung erfolgt. Andernfalls ist der 
Eingang einer Änderungsmitteilung der Beamt:innen abzuwarten und anschließend eine ent-
sprechen Zahlungsanweisung (Änderung der Beschäftigung) an Performa Nord zu versen-
den. 

Sofern die Personalsachbearbeitung durch den integrierten Personalservice bei Performa 
Nord erfolgt, ist keine Zahlungsanweisung erforderlich. 

Übergangsregelung für Teilzeitbeschäftigung in Form eines Sabbaticals: 

Nach Eingang eines entsprechenden Antrags und Ermittlung des neuen Teilzeitzählers wäh-
rend des Sabbatzeitraums ist dieser in PuMaOnline zu erfassen und eine Zahlungsmitteilung 
an die zuständige Sachbearbeiterin oder den zuständigen Sachbearbeiter bei Performa Nord 
zu senden.  

Sofern die Personalsachbearbeitung durch den integrierten Personalservice bei Performa 
Nord erfolgt, ist keine Zahlungsanweisung erforderlich. 

Übergangsregelung für Beamt:innen in Altersteilzeit 

Bei Beamt:innen, welche sich in Altersteilzeit befinden, bleibt die bisher systemisch hinter-
legte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit unverändert bei 40 Stunden. 

Bei Beamt:innen, deren Altersteilzeitantrag bereits vor Inkrafttreten der 41-Stunden-Woche 
am 1. Juli 2026 ohne Vorbehalt in Bezug auf die 41-Stunden-Woche bewilligt wurde und die 
erst zu einem Zeitpunkt nach dem 1. Juli 2026 mit der Altersteilzeit beginnen, ist für den 



 

 

Zeitraum ab 1. Juli 2026 bis zum Beginn der Altersteilzeit die regelmäßige Soll-Arbeitszeit 
(TZ-Nenner) in PuMaOnline manuell mit 41 Stunden zu erfassen. Es ist eine Wiedervorlage 
(Arbeitszeitsoll überprüfen) zu setzen. 

Für den Zeitpunkt ab Beginn der Altersteilzeit ist sodann die regelmäßige Soll-Arbeitszeit 
(TZ-Nenner) in PuMaOnline manuell mit 40 Stunden zu erfassen und eine entsprechende 
Zahlungsanweisung (Mitteilung über die Aufnahme einer Altersteilzeit mit Hinweis auf den 
geänderten TZ-Nenner) an die zuständige Bezügesachbearbeiterin oder den zuständigen 
Bezügesachbearbeiter bei Performa Nord zu senden.  

b. Umsetzung im MiP 

Eine Anpassung des Arbeitszeitmodells im MiP ist lediglich für vollzeitbeschäftigte Beamt:in-
nen notwendig, da bei Teilzeitbeschäftigten ohnehin ein der individuellen Teilzeitstundenzahl 
entsprechendes Arbeitszeitmodell hinterleget ist. Der Teilzeitnenner ist im MIP nicht relevant. 

Ausnahme für schwerbehinderte Beamt:innen: 

Auch in Bezug auf die Umsetzung im MiP ist geplant, die Beamt:innen mit einer bereits mit-
geteilten Schwerbehinderung von der maschinellen Einspielung der neuen regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit auszunehmen.  

Bei im Nachgang zum Inkrafttreten der Regelung eingereichten Nachweisen ist bei Vollzeit-
beschäftigten die manuelle Änderung des entsprechenden Arbeitszeitmodells auf 40 Stun-
den durch die zuständige Personalstelle erforderlich.  

Nach Wegfall der Voraussetzungen ist eine manuelle Erfassung des dann geltenden Arbeits-
zeitmodells unter Berücksichtigung der 41-Stunden-Woche vorzunehmen. 

Ausnahme für Beamt:innen mit Erziehungs- oder Pflegeaufgaben: 

Nach Eingang eines Antrages ist bei vollzeitbeschäftigten Beamt:innen das hinterlegte Arbeits-
zeitmodell durch die zuständige Personalstelle manuell anzupassen. Nach Wegfall der Vo-
raussetzungen ist eine manuelle Änderung des dann geltenden Arbeitszeitmodells vorzuneh-
men.  

Übergangsregelung für Teilzeitbeschäftigung in Form eines Sabbaticals: 

Eine Anpassung des hinterlegten Arbeitszeitmodells im MiP ist aufgrund eines Antrags auf 
Änderung der Arbeitszeit nicht erforderlich, da die teilnehmenden Beamt:innen während ei-
nes Sabbaticals (unabhängig von der Übergangsregelung) grundsätzlich weiterhin mit ihrer 
bisherigen Arbeitszeit tätig sind.  

Übergangsregelung für Teilzeitbeschäftigung in Form einer Altersteilzeit: 

Eine Anpassung des hinterlegten Arbeitszeitmodells im MiP ist nicht erforderlich, da die teil-
nehmenden Beamt:innen während der Altersteilzeit (unabhängig von der Übergangsrege-
lung) weiterhin mit ihrer bisherigen Arbeitszeit tätig sind. 

Für Beamt:innen, deren Altersteilzeitantrag bereits vor In-Kraft-Treten der 41-Stunden-Wo-
che am 1. Juli 2026 ohne Vorbehalt in Bezug auf die 41-Stunden-Woche bewilligt wurde und 
die erst zu einem Zeitpunkt nach dem 1. Juli 2026 mit der Altersteilzeit beginnen, ist der Teil-
zeitnenner im MIP zu diesem späteren Zeitpunkt manuell mit 40 Stunden zu erfassen. 

  



 

 

c. Umsetzung in KIDICAP 

Ausnahme für schwerbehinderte Beamt:innen: 

Zwecks Umsetzung der Ausnahmeregelung in KIDICAP ist geplant, bereits bekannte 
Schwerbehinderteneigenschaften auf Grundlage einer PuMaOnline Auswertung bei der ma-
schinellen Einspielung der 41-Stunden-Woche unberücksichtigt zu lassen. 

Für nach der Einführung der 41-Stunden-Woche mitgeteilte Schwerbehinderungen sind Teil-
zeitzähler und Teilzeitnenner bei anspruchsberechtigten Personen, die in Teilzeit tätig sind, 
auf Grundlage der PuMaOnline Zahlungsanweisung (entfällt bei der Personalsachbearbei-
tung durch den integrierten Personalservice bei Performa Nord) in KIDICAP zu erfassen. So-
fern die anspruchsberechtigte Person in Vollzeit tätig ist, bleiben die Felder „Teilzeitzähler“ 
und „Teilzeitnenner“, wie auch bei nicht schwerbehinderten Personen, in KIDICAP leer. 

Ausnahme für Beamt:innen mit Erziehungs- und Pflegeaufgaben: 

Teilzeitzähler und Teilzeitnenner sind bei anspruchsberechtigten Personen, die in Teilzeit tä-
tig sind, auf Grundlage der PuMaOnline Zahlungsanweisung (entfällt bei der Personalsach-
bearbeitung durch den integrierten Personalservice bei Performa Nord) in KIDICAP zu erfas-
sen. Sofern die anspruchsberechtigte Person in Vollzeit tätig ist, bleiben die Felder „Teil-
zeitzähler“ und „Teilzeitnenner“ in KIDICAP leer. 

Übergangsregelung für Teilzeitbeschäftigung in Form eines Sabbaticals: 

Der Teilzeitzähler ist auf Grundlage der PuMaOnline Zahlungsanweisung manuell anzupas-
sen. Auch in diesen Fällen kann eine vorfristige Eingabe der nach dem Sabbactial geltenden 
Arbeitszeit erfolgen. Bei bereits laufenden Sabbaticals ist diese Eingabe ggf. bereits zu Be-
ginn des Sabbatzeitraums vorgenommen worden.  

Übergangsregelung für Teilzeitbeschäftigung in Form einer Altersteilzeit: 

Eine Anpassung des Teilzeitzählers ist nicht erforderlich, da der Teilzeitnenner auf 40 Stun-
den verbleibt. 

Für später beginnende Altersteilzeiten, denen auf Grund der Bewilligung noch eine 40-Stun-
den-Woche zu Grunde liegt, sind Teilzeitzähler und Teilzeitnenner entsprechend den Anga-
ben im Bescheid auf Grundlage der PuMaOnline Zahlungsanweisung manuell anzupassen. 
In diesen Fällen kann eine vorfristige Eingabe der nach der Altersteilzeit geltenden Arbeits-
zeit erfolgen.  

V. Anlage 

- Antrag auf Ausnahme von der Erhöhung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

 


